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RICHTLINIE 2014/…/EU DES RATES 

vom … 

zur Änderung der Richtlinie 2011/96/EU  

über das gemeinsame Steuersystem  

der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 115, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

1 Stellungnahme vom 2. April 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
2 Stellungnahme vom 25. März 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Richtlinie 2011/96/EU1 des Rates werden Dividendenzahlungen und andere 

Gewinnausschüttungen von Tochtergesellschaften an ihre Muttergesellschaften von 

Quellensteuern befreit und die Doppelbesteuerung derartiger Einkünfte auf Ebene der 

Muttergesellschaft beseitigt. 

(2) Die Vorteile aus der Richtlinie 2011/96/EU sollten nicht zu doppelter Nichtbesteuerung 

führen, durch die Gruppen von Mutter- und Tochtergesellschaften in verschiedenen 

Mitgliedstaaten gegenüber Gruppen von Gesellschaften in demselben Mitgliedstaat 

unbeabsichtigt steuerlich begünstigt werden. 

(3) Um eine doppelte Nichtbesteuerung aufgrund von Inkongruenzen zwischen den Mitglied-

staaten bei der steuerlichen Behandlung von Gewinnausschüttungen zu vermeiden, sollten 

der Mitgliedstaat der Muttergesellschaft und der Mitgliedstaat ihrer Betriebsstätte diesen 

Gesellschaften nicht gestatten, die Steuerbefreiung für empfangene Gewinnausschüttungen 

in Anspruch zu nehmen, insoweit diese Gewinne von der Tochtergesellschaft der Mutter-

gesellschaft abgezogen werden können. 

(4) Es ist angebracht, Anhang I Teil A der Richtlinie 2011/96/EU zu aktualisieren, um weitere 

Gesellschaftsformen aufzunehmen, die der Körperschaftsteuer in Polen unterworfen und in 

das rumänische Gesellschaftsrecht eingeführt wurden. 

(5) Die Richtlinie 2011/96/EU sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

1 Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. November 2011 über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. 
L 345 vom 29/12/2011, S. 8). 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 2011/96/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) besteuern der Mitgliedstaat der Muttergesellschaft und der Mitgliedstaat der 

Betriebsstätte diese Gewinne insoweit nicht, als sie von der Tochtergesellschaft nicht 

abgezogen werden können, und besteuern sie diese Gewinne insoweit, als sie von der 

Tochtergesellschaft abgezogen werden können, oder" 

2. Anhang I Teil A Buchstabe u erhält folgende Fassung: 

"u) Gesellschaften polnischen Rechts mit de

-  

3. Anhang I Teil A Buchstabe w erhält folgende Fassung: 

"w) 

 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis zum 31. Dezember 2015 
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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